Allgemeine Information zur Fortgeltung der erteilten Aufenthaltserlaubnisse für vorübergehend Schutzberechtigte aus der Ukraine
Stand: 11.12.2023
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat informierte mit Schreiben vom 24.11.2023 über die Fortgeltung der Aufenthaltserlaubnisse gem. § 24 AufenthG für vorübergehend Schutzberechtigte aus der Ukraine. 
Demnach sollen Aufenthaltstitel, welche bis zum 01.02.2024 gültig sind, bis zum 04.03.2025 einschließlich aller erteilten Auflagen und Nebenbestimmungen fortgelten. Es bedarf keiner Verlängerung in Form der Beantragung eines neuen Aufenthaltstitels. 
Die Titel werden nicht mit Hilfe eines Aufklebers oder ähnlichem verlängert. Es wird ausschließlich im behördeninternen Portal, dem Ausländerzentralregister, die weitere Gültigkeit der Titel hinterlegt. Bei etwaigen Kontrollen kann online für die kontrollierende Behörde eingesehen werden, dass der Titel trotz Ablaufdatum weiterhin fort gilt.
Die Fortgeltung endet mit einer Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis im Einzelfall oder wenn die Aufenthaltserlaubnis auf Grund der Änderung einer Auflage oder Nebenbestimmung neu erteilt werden muss. 
Jegliche Informationen zur Fortgeltung der bereits erteilten Aufenthaltserlaubnisse werden auch auf der Internetseite „Germany4Ukraine“ veröffentlicht. Zudem werden Informationen über Social Media und über die Internetseite vom Bundesministerium des Innern und für Heimat bekannt gegeben. 
Neben den Ausländerbehörden wurden auch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten informiert, damit eine Reise mit den Aufenthaltstiteln weiterhin möglich ist. 
Zudem wurden die Behörden informiert, welche BAföG und Wohngeld sowie Leistungen nach dem SGB II und SGB XII gewähren. Auch die Krankenkassen und Familienkassen wurden über die Fortgeltung der Aufenthaltstitel informiert. 
Für neu Einreisende aus der Ukraine werden die Aufenthaltstitel nun mit dem neuen Ablaufdatum 04.03.2025 erteilt. 

